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ERKANNTNIS VON AMMANN, RAT UND GEMEINDEN [ VON STADT UND AMT ZUG]
BZW. VON [AMMANN RESP . STABFUEHRER, RAT UND] BUERGERN
DER STADT ZUG ZUGUNSTEN DES FRANZ. BUENDNISSES

"Wir Amman Rath Unndt Gemeinden etc.

Benamblichen , dass Wir die beschähene besiglung dess Tractats von seiten der



mit Jhro Cath . Mayestät [dem König von Spanien , Kart  II . J verpünteten

[kath . ] Orthen , von wägen deren begriffnen absonderlichen Erklärungen der

Erbeynigung [= span . Reduktionsinstrument ] , welche denen mit Spannien verpün-

ten Orthen nit einzig Zu stehet , verwerffen undt unsers theils uss gnuogsamber

befüegsambe uff gehebt haben wollen , Jnn der beständigen meinung bey Frantzö-

sischen pünten , undt Verträgen , wie es von unseren lieben Altforderen ieder

Zeit gebraucht , undt Zu gelassen worden Zueverbliben undt dafern von unserem

Orth auch widerum Compagnien begert wurden dass wir gleicher gestalten selbi¬

ge lauth pündtnuss undt ewigen Fridenss [von 1516 ] , wolten dienen auch mit

erforderlichen recrue versähen lassen . Dess versähenss dass von seiten . . .

[des franz . Königs Ludwig  XIV . ] die Pension von aller Natur erfolgen

auch inss künfftig Jährlichen continuiert werde . Massen wir dan eben auch bey

der meyländischen Püntnuss , undt in derogägen dem Hauss [H a b s b u r g - ]

Österreich begriffnen Erbvereinigung Zu verbleiben gägen gleichmässiger ab-
1

stattung der schuldigen gägenpflichten unss wollen erklärt haben.

Auff den 2 tag Juny 1680 von seiten M. G. H. undt Bürgeren der Staath Zug Obi¬

ges mit mehrer Stimb ermeret undt bekhrefftiget.

[gez . ] Staattschriber [Karl Wolfgang ] " W i c k a r t

1 ) Bis hierher von anderer Hand; der Rest stammt von Wickart selbst.
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